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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1989

Norm

StVO §23

Rechtssatz

Auch bezüglich der in § 23 Abs 2 StVO vorgesehenen platzsparenden Schrägaufstellung einspuriger Fahrzeuge am

Fahrbahnrand gilt die Grundregel des Abs 1, daß durch die Fahrzeuge weder eine Gefährdung noch eine Behinderung

des übrigen Verkehrs entstehen darf.
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